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Landkreis Grafschaft Bentheim 

Abteilung 67  

van-Delden-Str. 1-7 

48529 Nordhorn 

 

 

 

A N T R A G 

SCHULJAHR 2024/2025 
 

auf Erstattung von ÖPNV-Fahrtkosten  
(Schülersammelzeitkarte Zone 1 und 2) 

für Schüler*innen der Primärstufe/Sekundarstufe I 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Angaben Schüler*in 

Name:   

Vorname:   

Geburtstag:   

Straße:   

PLZ und Ort:   

Telefon:   

E-Mail:(*)   

 
 
2. Angaben zur Schule 

Name der Schule:  

Klasse:  

Straße, PLZ, Ort:  

 

C H E C K L I S T E 

 vollständig ausgefüllter Antrag 
 

 Schulbescheinigung der Schule 
 

 Nachweise (Kopien der Kontoauszüge) mit den monatlichen 
Abbuchungen für das Deutschlandticket oder die monatlichen Abo 
Bescheinigungen sowie eine Kopie des Abo-Vertrages 

 
 Bestätigung vom Landkreis Grafschaft Bentheim über die rechtzeitige 

Rückgabe der Schülersammelzeitkarte 
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3. Angaben zur Bankverbindung 

Name Geldinstitut:  

BIC:  

IBAN:  

Kontoinhaber:  

  

4. Voraussetzungen 
 
o Die/der Schüler*in ist anspruchsberechtigt. Die ausgehändigte Busfahrkarte wird 

sofort nach Erhalt, spätestens innerhalb von 4 Tagen an den Landkreis Grafschaft 
Bentheim, Abteilung 67, van-Delden-Str.1-7, in 48529 Nordhorn zurückgegeben. 
Maßgeblich ist hier das Datum des Einganges beim Landkreis Grafschaft Bentheim 
 

o Ein Abo für das Deutschlandtickets wird vom Schüler / der Schülerin selbständig 
abgeschlossen und bis zum Ende des Schuljahres fortgeführt. 

 
5. Erforderliche Unterlagen für die Antragsstellung 

o Vollständig ausgefüllter Antrag „Antrag auf Erstattung von ÖPNV-Fahrkosten 
(Schülersammelzeitkarte Zone 1 und 2) für Schüler*innen der Primarstufe/ 
Sekundarstufe I“ 

 
o Schulbescheinigung der Schule für die/den Schüler*in 
 
o Eine Kopie des Abo-Vertrages vom Deutschlandtickets und Nachweise über die 

monatlichen Abbuchungen oder Kopie der monatlichen Abo-Bescheinigungen. 
 

o Die Bestätigung vom Landkreis Grafschaft Bentheim über die rechtzeitige Rückgabe 
der Schülersammelzeitkarte. 

 
6. Höhe der Erstattung 

Der Wert der zustehenden Schülersammelzeitkarte (lt. Fahrpreistabelle der VGB von z. 
Zt. 33,70 € / jährlich 382,10 €  bis Dezember 2024 – ab 01.01.2025 monatlich 36,00 €/  
jährlich 408,00 € für Zone 1 bzw. z. Zt. monatlich 45,30 €  / jährlich 513,60 € bis Dezember 
2024 – ab 01.01.2025 monatlich 47,00 € / jährlich 532,90 € für Zone 2 einer 
Schülermonatskarte) wird rückwirkend erstattet. 

10. Zeitpunkt der Abgabe 

Der Antrag muss spätestens am 31.10.für das abgelaufene Schuljahr beim Landkreis 
Grafschaft Bentheim eingereicht werden. Maßgeblich ist das Datum des 
Antragseinganges beim Landkreis Grafschaft Bentheim.  
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11. Anmerkungen 

Die Erstattung nicht in Anspruch genommener Schülerzeitkarten der Zonen 1 und 2, 
erfolgt auf Basis der Satzung über die Schülerbeförderung im Landkreis Grafschaft 
Bentheim (im Internet abrufbar unter: www.grafschaft.de und §114 Niedersächsisches 
Schulgesetz (NSchG) Abs.1) rückwirkend. 

Der Wechsel von der Schülersammelzeitkarte auf das Deutschlandticket ist für das 
gesamte Schuljahr bindend.   

 

http://www.grafschaft.de/

